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Die Einwohnergemeinde Biberist beschloss an ihrer Gemeinde—

versammlung vom 3. September 1954, das geltende Baureglement durch

einen Art. ~ bis wie folgt zu ergänzen~

Abs. 1. “Die Gemeinde kann Vorschriften erlassen im Sinne
von ~ 7 Ziff, 5, 6 und 7 des kantonalen Baugesetzes.“

Abs. 2. “Diese Vorschriften können auch in Bebauungs— und

Zonenpläne aufgenommen werden. „

Mit dieser Ergänzuz~g hat Biberist die schon lange ndtwendig

gewordene gesetzliche Grundlage zum Erlass von allgemeinen und

speziellen Bebauungsplänen (Zonenpläne) j~it den dazugehörigen

speziellen Bauvorschriften geschaffen. M~teriall ist dem neuen

Art. ~ bis des Baureglementes von Biberist zuzustimmen, Auch.

formell wurde das Verfahren richtig durchgeftihrt. Die Ergänzung

des Bauregleinentes von l3iberist ist deshalb zu genehmigen.

An der gleichen Gemeindeversammlung wurden folgende Be

bauungspläne nach der Durchführung des vorgeschriebenen Verfahrens

zur Genehmigung vorgelegt~

1. Bebaunggplan “Untere Neumatt“.

2. Zonenpian Hauptstrasse/Bernstrasse/Solothurnstrasse,

3, Spezieller Bebauungs~lari “Schöngrünhof“.
Der ~Zonenplan Hauptstrasse/Bernstrasse/Solothurnstrasse

und der spezielle Bebauungsplan “Schöngriinstrasse“, gegen welche

keine Einsprachen eingegangen waren, wurden von der Geineindever

sammlung ohne Opposition genehmigt. Dagegen verlangte Robert Kaiser-

Kamber, Biberist, in einer Einsprachc an die Gemeindeversammlung,

längs der Rainstrasse sollte nicht nur 2 und 3.-~geschossig, son

dern 1 — 3-.geschossig gebaut werden können; die Beschränkung nach

unten sei fallen zu lassen. Hans Mül1~r—Bannwart, Biberist,

stellte den Antrag auf Gutheissung der Einspr~che des Robert

Kaiser—Kamber. Die Gemeindeversammlung entschied mehrheitlich

zugunsten dieses Antrages, Damit wurde die EinspLt‘ache des Robert
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KaLser—Kamber gegenstandslos. Im übrigen wurde der Bebauungs

plan “Untere Neutnatt“ nach den Anträgen der Baukommission und des

Gemeinderates genehmigt.

Das Genehmigungsverfahren wurde richtig durchgeführt. Bei

der materiellen Ueberprüfung der Bebauungspläne fällt auf, dass

in diesen Plänen keine Bestimmungen enthalten sind, welche den

Richtlinien des Regierungsrates über die durch die Geschoss—

höhe bedingten Gebäudeabstände vom 17. Juli 1953 (Regierungs-.

ratsbeschluss Nr. 3024) entsprechen. Auf die Anfrage des Bau—

Departementes erklart der Bauprasident von Biberist, die An

wendung dieser Richtlinien entspreche der Praxis und zudem werde

eine entsprechende Bestimmung ins neue Baureglement aufgenommen. -

Um die Anwendbarkeit der Richtlinien vom 17. Juli 1953 recht—

lich einwandfrei zu garantieren, muss ein entsprechender Vor

behalt bei der Genehmigung angebracht werden. mi übrigen ist dem

vorgelegten Bebauungs— und Zonenpian auch in materieller Be

ziehung beizupflichten.

Die Einwohnergemeinde Biberist unterbreitet im weitern

die Abänderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 3, welchen

die Gemeindeversammlung vom 4. September 1953 nach durchge—

führtem Auflageverfahren gebilligt hat, zur Genehmigung. Dieser

Plan konnte wegen der bisher mangelnden Rechtsgrundlage nicht

genehmigt werden. Nachdem dieser Mangel durch die Aufnahme von

Art. ~ bis ins Baureglement von Biberist weggefallen ist, steht1

der Genehmigung dieses Be~hauungsp1anes nicht~entgegen. Ueber

die Anwendung der regierungsr~tlichen Richtlinien vom 17. Juli

1953 ist der gleiche Vorbehalt anzubringen wie oben.

Es wird

beschlossen:

1. Die Ergänzung des Baureglementes der Einwohner—

gemeinde Biberist durch die Aufnahme von Art. Ii bis, der Zonen—

plan Hau~tstrasse/Bernstrasse/SolothurnstrPtSse, die Bebauungs

pläne “Untere Neumatt“,“Schöngrünhof“ und die Abänderung und

Ergänzung zum Zonenpian 3 werden genehmigt.

2. Widersprechende Bebauungspläne oder rechtliche
Bestimmungen werden aufgehoben.
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3. Die Genehmigung der Bebauungs- und Zonenpläne nach Ziff. 1
erfolgt unter dem Vorbehalt der Anwendung der regierungerätlichen

Richtlinien über die durch die Geschosehöhe bedingten Gebäude—

abstände vom 17. Juli 1953.

IublikatiOflstaxe Fr. 14.——

GenehmigungSgebi~ Fr. 3O.——~

Total Fr. 44.——.

(Steatsk~izle1 Nr 242 ) Nachnahme.

Der Staatsschreiber

Bau—Departement (8), mit Akten.
Kant. Tiefbauamt (4), mit je 1 genehmigten Bebauungsplan.
Kant, Hochbauamt (4), mit je 1 genehmigten BebauungsPlan.
Kreisbauaint 1 (4), mit je 1 genehmigten Bebauuflg~P1afl.
Jur. Sekretär des Bau~Departemefltes (2).
Kant. ~j~anzverwaltuflg (2).

~X~annamt der Einwohnergemeinde Biberist,mit je 2 genehmigten
Bebauungsplänen (Nachnahme).

BaukominisSiOn der Einwohnergeflleinde Biberist, mit Akten. und
je 1 genehmigten Bebauungsplan.

Amtsblatt (Publikation VOfl Ziff. 1 des Dispositivs).
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